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Die eEBA im Kontext der Kreislaufwirtschaft

"Bauabfälle bilden den grössten Abfallstrom der Schweiz 

Um Ressourcen zu schonen und Baustoffrecycling zu ermöglichen, muss 
bereits bei der Planung eines Bauprojekts ein Entsorgungskonzept erarbeitet 

werden." 

14. April 2022 Baufachtagung im Forum Ried, Landquart 3



Wozu die eEBA?

 Angaben zu Bauschadstoffen, Neophyten, Prüfperimeter, KbS, Entsorgungskonzept

 Inhaltlich überholt

 Für den Vollzug ungeeignet
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Ziele der eEBA

1. Unterstützung der Bauherrschaft

Projektspezifische Zusammenstellung der zu bearbeitenden Kapitel

unterstützte Bearbeitung der einzelnen Themenbereiche

Direkt abrufbare, aufbereitete Informationen zu den jeweiligen Themenbereichen

Vollständigkeitsprüfung durch das Tool selbst in Echtzeit

Hinweise zu ungenügenden oder fehlenden Angaben
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Ziele der eEBA

1. Unterstützung der Bauherrschaft

2. Entlastung der Bewilligungsbehörde

Tool übernimmt die formale Prüfung des Formulars

Bewilligungsbehörde prüft ob Formular vorhanden und Angaben plausibel

Information ob Prüfung durch Fachstelle erforderlich auf Formular vermerkt
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Ziele der eEBA

1. Unterstützung der Bauherrschaft

2. Entlastung der Bewilligungsbehörde

3. Entlastung der Fachstelle
Es gelangen nur noch Formulare ans ANU, die eine zusätzliche Prüfung erfordern

Aufgrund Plausibilisierung durch das Tool selbst werden nur noch vollständig bearbeitete 
Formulare eingereicht

Reduzierter Schulungsaufwand durch direkt im Service abrufbare Informationen
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Gesetzliche Grundlage

Abfallverordnung, VVEA (SR 814.600)

Art. 16 Angaben zur Entsorgung von Bauabfällen
1 Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde 
im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der 
anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn:

a. voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen; oder

b. Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen wie polychlorierte 
Biphenyle (PCB), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder 
Asbest zu erwarten sind.

2 Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept nach Absatz 1 erstellt hat, muss sie der 
für die Baubewilligung zuständigen Behörde auf deren Verlangen nach Abschluss der 
Bauarbeiten nachweisen, dass die angefallenen Abfälle entsprechend den Vorgaben der 
Behörde entsorgt wurden.
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Was gilt als Bauabfall?
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Jede Menge Hilfsmittel
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Vorstellung der eEBA
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Weiterführende Informationen

 ANU-Homepage: www.anu.gr.ch/bauabfaelle
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Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit & die bewusste 
Anwendung der elektronischen Entsorgungserklärung für 

Bauabfälle (eEBA)!
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